
Die Humanistische Union fordert die uneingeschränkte Anerkennung von 
Patientenverfügungen. Dafür schlägt sie folgende gesetzliche Regelung vor: 

Bürgerliches Gesetzbuch: § 1901b Patientenverfügungen 
"(1)  Der Betreuer hat den in einer Patientenverfügung geäußerten Willen des 
Betreuten zu beachten. Liegt eine Patientenverfügung über die Einwilligung 
oder die Verweigerung der Einwilligung in bestimmte ärztliche oder pflegerische 
Maßnahmen vor, die auf die konkrete Entscheidungssituation zutrifft, so gilt die 
Entscheidung des Betreuten nach Eintritt der Äußerungsunfähigkeit fort. Dem 
Betreuer obliegt es, diese Entscheidung durchzusetzen. Das gilt auch dann, 
wenn die Erkrankung noch keinen tödlichen Verlauf genommen hat.
(2)  Der Absatz 1 gilt auch für Bevollmächtigte, soweit der Vollmachtgeber 
nichts anderes bestimmt hat."

Um die Gleichstellung der Patientenverfügung mit anderen Voraus-Verfügungen zu 
verdeutlichen, soll § 130 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches durch folgenden Satz 2 
ergänzt werden: 

„Dies gilt auch für eine Patientenverfügung, in der der Patient die Einwilligung 
oder Verweigerung der Einwilligung in bestimmte ärztliche oder pflegerische 
Maßnahmen für den Fall seiner Äußerungsunfähigkeit erklärt hat." 


